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Aufbauarbeit der Grenzstadt IFraustadt Von Stadtbaumeister Duvigneau, Frausiadt
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Die in der vorlie cndcn Zeitung entl1altenen Abbildungen stammen
aus der Grenzstadt Frallstadt, zur Grenzmark Posen-v.. estpreußen
gehörig. Die Abbildutl.'!:en zej eJl, wie in ciner rund 8000 Seelen
zählenden Grenzgemeinde der Wille zum Aufbau und zur Seßhaft
l11achnug des Deutschtums vorhanden ist.
rraustadt hat a]s Grenzstadt viel Flüchtlinge und Optanten alli
nehmen mÜssen, auf der anderen Seite hat fraustadt sein BataiJ10n

Militär und das Seminar mit Präparandenallstalt verloren. Trotz
dem zeigte es sich, daß in keiner Weise ausreichende W.ohnungen
vorhaJldcn waren, denn die .Haushaltungen haben sich um rund
300 vcrmc1Jrt. Iiinzu kam, daß sehr viele a1te Häuser dem Abbruch
sehr nahe stehcn. Die Stadtverw-aItung: mußte, wenn die zugewan
dertcn Flüchtlinge und Optanten Fraustadt nicht wieder verlassen
seIltetI, den \V ohrJUl1gsbau energisch betreiben. Es wurden darauf
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hin in den Jahren 1921/22 16 StUck Z\Vei  und Dreizirnmerwohnun
el1 in' dcr Laulerbneh-straOc,iu dcr Nahe des Bahnhofs, errichtet.
Im Jahre 1923/24 errichtete die DeuÜ,che gemeinnützige Woh
nLlngsbaugenos enschaft, an der Kreis und Stadt erheblich beteiligt
ind, 24 MitteJwohnungen ,an der BahnhofstraBe :Ecke Lauterbach
strnRe. 1924,'25{26 errichh te die Stadt 54 Zweizimmerwohnungen
am sogenannten Roßmarkt. Zehn :EinfamiJienreihenhfillser konnte
die Wohnungsbaugenossenschaft im Jahre 1926 errichten. Vierund

A11e \Vohmmgen haben eigene Crärtcn. Um auch fÜr alte, der für
Ür.ze anheimgefallellclI Leutc ein mCIJschenwiirdiKes' UIJterkom
n!e!1 zu sichern, entschJoB sich die Stad'tvcrwaltung das vorhandene
Siechenhaus durch Anbau und Aufstockung- zu ven rößern und zu
einem Altersheim auszubauen, Es sind Zimmer fÜr :Einzelpersonen
und fÜr :Ehepaare vorhanden. Das Essen '\vinl vom fIausverwalter
zubereitet und nimmt jede Person fÜr sich in ihrem" Zimm-er eiu.
GelJ; 'inschaftliche Dadeeinriehtung uud elektrisches Licht vervoll

Sec!lzehn Kle!nwohnungen
derStndtI'r1lustndt

j,ri>:nt]021j28

zwanzig 3 und 4 Zimmcr W,ohnulIgen an der Bahnhof- und
errichtete die Stadt in den Jahr n 1926/27. In

diescm Blocl{ wurde eine Biiclcerei cin!?:ehaut, da sich eitlc solche
in weitem Umkreise nieht befand. ScclJzehl1 KlcillslwohnungcIl
wurden in den Jahren 1927/28 VOI1 der Stadt erbaut. ZU.l{h ich ef
flelltetc die WOhlHlJl.l{sbaugcnosscnschaH zwei Zwc[i;:uniJicJlhÜmj(Jr',
aclit Kleinstwohnungen und vier Dreizimmerwohnunge!!.
Alle liiiuscr sind in Pl1tzbau einfach aber zweckentsprechend her
gestellt. Zum Teil ist farbiger Edelputz, zum anderen Teil wettcr
fe ler Farbcuanstrich und Sieglesche Trockenfalben, als Bei
mischung zlIm Mörtel, verwendet worden. Die Wahnungen sind
entweder mit eigenen Badeeinriehtungen versehen oder, wo dies
!licht möglieh war, wurden Gemeinschaftsbiider eingebaut.

Phot. Haase, Fraustadl

stHndigen die Aulal{c. Ein allsreichender G(u-tCIl bietet den Bc
woJ1nern bei  nnstj em Wetter angenehmen Aufenthalt.

Nachdem sich das Trinken von Milch immer mehr Bahn bricht, war
3uch fr1r Fri1ustadt der Zeitpunkt gekommen, eine Mi1chtrinkhaIle
zu errichten. Diesc Mjlchhallt.: wurde ;:wf einer Baulücke errichtet,
die zur Bebauul1.\{ ma ir end eitlcm alldcrem Oebiiude Z11 klelIl war.
Im kommenden Jahr wird die Stadt ein VcrwaltungsgebiiLlde flir
das Katasteramt und der Zwcigstelh: des Arbeits(:\mtcs mit einigen
Wohnungen errichten.

Die Wohnungsbaugenc\'>scnschaft wird 16 Kleinwohnungen in frau
stadt tmd vier in Oberpritschen crbauen.

Das vel'älmdei'te Arbeitsschutzgesetz und das Baugewerbe
Die Vorarbeiten zum Arbcitsschutz esetz hcschiiitigen sowohl die
gc ctZgebelldcn Körpcr ehafte!l als auch die wirtschaftlichen Orga
Ilisationen bcreits seit einer I eil-IC VOI1 Jahren. Deli Austoß zu
uincm Arhci1sschlll1..l:csetz gabcn die scholl jn den crt.fcn Nach

kriegsjahren gi.;pf]ogcucn VcrhandhmgclJ i1ber die  curcgelu!lg der

286

Arhcitsr..eit. Im engen ZusammCnhallf( hiermit stand jedoch die Nen
ht sLlng zahlreicher Vorsclu[ficJl des Arbeitssc1H1ttCS im engeren
Sinn, wie der Sc1iutz der rnHlclI und .Jugendlichen, d.::r Vorscllrii
tcn ü])er dCll Ladc!ISch1uR. lind SOlllrta.l';sruhc usw., so dar: mau
sielt entschloß, wille durchgreifende Neuregelung der gesamten



Arbeitsschutzgesetzgebung durchzuführen und im Dezember 1926
wurde erstma]jg derOeffentlichkeit ein GesctzcnL-wluf Übergeben,
welcher die durchgreifende Regelung des öifentlich-rechtlichen
Arbeitsschutzes vorsah_ Der sozial-politische Ausschuß des vor
läufigen Reichswirtschaftsrates erledigte in den Jahren 1927 und
1928 in sehr eingehenden ,Beratungen, zu dCl1en die Vertretungen
der wirtschaftlichefj SpHzenfachvcrhändc hinzuKeZOgen wurden, die
einzetnen Abschuitte des Gesctzentwurfes, nachdem auch deli
übrigen wlrtschaftlicl1en Organisationen uud namentlich den In
dustrie- und liandelskammern Gelegenheit zur Stellungnahme ge

gemeinen Arbeitsschutzes und überläßt Sonderregelungen künf
tigen Ausführungsbestimmungen oder läßt di selben, Sü"rcit bereits
vorhanden, l10ch bestehen. Hieraus ergeben sich bezüglich desOel
tungsberelches einzclne Einschränkungen und es sind ge\visse \i\-'irt
5chaftszv I eige wie z_ ß. die Landwirtschaft und auch gewisse Per
sunenkreise, wie Geschäftsführer, BetriebsieHer usw" öffcntJiche
Bcamt  von der Regelung ausgeaomrnen. Im 2. bis 5. Abschnitt des
EiItwurfes sind. die materiellen Schuizvon,chriften enthaltcn. liin
sichtlich der :Eil1schränkung der Bctriebs:;l;ctahren sind wesentliche
Neuerungen nicht getroffen. Seither' bHdete die Grundlage' d'cs Be

t'raust..o.It
Deut che gern. WohnUIIO!:sbau.
gerlo senschaft e. G. nI. b. H.

Babnbofstf(lße
Erbaut 1924f26
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Jn'bclI war. Der Gesetzentwurf wurde im Januar 1929 vom Reichs
ral verabschiedet und ist nunmehr dem Reichstag zur Bescltluß
fassung zugegangen.
Der Entwurf bringt sehr wcsentliche Neuerungen, vor allem auf
dem Gebiete des Schutzes J!,."egclI Betriebsgefahren, der Sonntags
ruhe, des Ladenschlusses und der Arbeitsauisicht. Das Gesetz
reg;elt die öffent!ich-reehtlichen PiJichteIl des Arbeitgebers und ver
pflichtet denselben zum :ElllhaIten gewisser SchutzvorschrHten
f!:cgenÜtJer dem Staat. Nur ausnahmsweise, wie z. B. beim Betriebs
schutz werden auch dcn Arbeitnehmern Vorschriften auferlegt. Der
Schlttz der Heimarbeiter, der im fIausarbcitsgesetz geregelt h,t.
ist in den :Entwurf nicht einbezogen worden, ebenso nicht die ge
setz liehe Regehmg- des Urlaubs der Arbeitnehmer, die lla h \YJe
vor freieu Vereinbarungen in Tarifvertriigen vorbehalten bleibt.
Bezüglfch des Geltungsbereiches ist zu sagen, daß das Gesetz iiir
die Beschäftigung von ArbeitrIChl11ern aUer Art gilt, abo flir Ar
beiter und Angestellte einschließlich der Lehrlinge. Es ul1tcrJtegcn
dem Gesetz weiterhin alle Betriebe ohne RÜcksicht aui deren Um
faug, wobei zu bemerken ist, daß auf kleinere Betriebe die Schutz
vorschriiteu der Gewerbeordnung' nur zum Teil ällSR"edchnt werdeu
J\OJJ!ltcn. Indessen bcschr;lnkt sich der Gesetzentwurf, um die
UcbersidJilichkcit nicht zu geHihrdelJ, ;JUI die Regelung des' <111

.;;.:     .

triebsschulZes   120 a if der Gewerbeordnung und diese Bestim
mungen haben sich in jeder Weise bewährt. D r Betriebsschutz
Lunfaßt die Verpfliehrung: des Arbeitgebers den gesamten Betrieb
so einzurichten, daß die Arbeitnehmer, namentlich die Jugendlichen
ulld \n iblichen gegen Gefahren für Leben, Gesundheit und Sitt
lichkeit sOKeit als möglich geschiitzt sind. Ei!!e Neuerung aus dem
O",biek des Betriebsschutzes sind die bcsonderen Vorschriften iur
die- Iicrstt:ller uud Lieferer yon Maschinen. Es kaun bCI deo in
den Y crkehr gebrachten Maschincn hinsichtilch des Schutzes Jcr
Arbeitnehmer auf dem \\ ege der \"erfiigun  dem UnterJ1chmcr vor
eschriebc!1 werdcn. welchen Anforderungen die Maschinen oder
Bl'trlcbseinrichtungen zu geuHgctl habeIl. Auch ist der Reichs
arbeitsminister ermächtigt, im Elnvcrnehmen mit dem Rcicbswfn
sdiaftsminister fiir bestimmtc Arten v.on .Maschlrlen allgemeine Ver
ordnungen iiber den n Scl1\!tz zu crlassell'. Doch sülten zur Yer
ß;cidung von Schiidigu\lgCll im \Vettbe\verb mit dem dies\:
Vorschriften auf den Verkehr mit denn Inh1l1dc b1cibcn.
Beziiglich der Arbeits:zcitvorschriften ist zu crwÜhl1c!I, daß dic
Gesetz gezo cnc!l Grcnzen lediglich das im
l\\aß darstellen, daß jedoch im übrigen die
nehmers zur Leistung der Arbeitszeit sich IJilch
ve-rtrii.gCu richten kann- GrunJsÜtzHch ist uei



tag zulässig, doch soll für ununterbrochene Arbeiten auch eine
andere Regelung von;-esehen werden können. Auch sind sonst nur
einige Ausnahmen zugelassen, die teils im Entwurf geregelt sind,
deren Regelung zum Teil jedoch besonderen Verordnungen vor
behalten bleiben. EbeIlso sind im :Entwurf besonderc Ausnahmen
yorgesehen für Vorhereitungs- und Ergänzung:sarbeiten, für Arbeits
bereitschaft und für NotfäHe. Für VorbereHungs- und Ergänzungs
arbeiten sind bestimmte Grenzen, höchstens bis zu zwei Stunden,
vorgesehen. Bezüglich der Arbeitsbereitschaft soll die Arbeitszeit
von Arbeitnehmern, in deren Arbeit häufige und größcre Unter
brechungen eintreten, anders bemessen werden als die von Arbcit
nehmern, dif' dauernd beschäftfgt sind. Auch bei Arbeiisbereit
schaft darf die Arbeitszeit grundsätzlich 10 Stunden nicht ilbcr
steigen. Was die Mehrarbeit anbetrifft, so setzt der Entwurf die
jährlich zu]äs ige Zahl der Mehrarbeitsstunden auf höchstens 300,
also im Durchschnitt auf 1 Stunde täglich fest, von dellen 60 Stun
den ohne weiteres und 240 Stunden auf Grund eines Tarifvertrages
oder auf Grund einer behördlichen Genehmigung gestattet sind. Für
Mehrarbeit ist ein angemessener Zuschlag zu zahJen, der mangels

Zwelfami!leDhaus f!lr Fraustadt
Bauberr Stadtgemeinde
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einer abweichenden Vereinbarung 25 v. fI. als Normallohn ueträgt.
Auch für jugendliche und weibliche Arbeitnehmer ist eine :Erweite
rung des bisherigen Schutzes, insbesondere durch die Einbeziehung
der kleineren Betriebe unu durch die grundsätzliche Erhöhpng des
,clmtzalters von 16 auf 18 Jahre vorgesehen. Die Vorschriften
tiher den Mutterschutz und auch Über den Kinderschutz sind
wesentlich erweitert. Der :Entwurf hält grunds itz1ich an dem Ver
bot der Sonntagsarbeit fest und zugelassel1G Ausnahmen si ud mög
Hellst scharf umgrenzt word.en. Jugcndliche unter 16 Jahren sind
von der Sonl1tagsarbeit vollständig ausgeschlossen. Zum Teil sind
die Ausnahmen durch das Gesetz geregelt, zum Teil auch den Aus
fiihrungsverordnungen des Reiches oder der Länder, oder auch be
hördlichen Bcwi!1!gnngcn iiberJassci!. Fiir das Verkchrsgcwerbe
und ähnJ1che Gewerbe sind auf Grund deren besondcrer Eigenart
Ausnahmen vor esehcn, ebenso Hir dfe Saisonindustrien und offene
Verkaufssteilen. Von .2;rößter Wichtigkeit sind dfe Vorschriften über
die kiinftjge Arbeitsaufsicht, die auch VOll uns verschiedentHch, eben
ihrer gnmdsiitzIichen Bedeutung Wegen, schon behandelt worden
sil1d. Der :Entwurf will die DUfchfjjhrung des Arbeitsschutzes be
sonderen Arbeitssehutzhehörden, namentlfch den Arbeitsschuti
ämtern übertragen wissen. Grundsätzlich sind die Organisationen
der Arbeitsaufsicht Lalldesbehörden, wenn der Entwurf auch einen
IJinreichenden Einfluß des Rciches auf Organisation und Betätigung
der Arbeitsaufsicht vorsicht. Besondere Aufgaben sind den Ober
sten Landesbchördel1 und im Reic 1 1e dem Reichsarbeitsministerium
auf dem Gebiete der Arbeitsattfsicht zu"gewicsen. Die Oberste
Lundesbehördc ist Aufsiclitsbehörde, dem RcichsarbeitS'ministerium

ist ein Ei,Jfluß auf die Ausgestaltung dcr Behörde zugestanden,
insbesondt're hat es das Recbt, Bestimmungen über Vorbildung,
Ausbildung und PrÜfung: der Aufsichtspersonen zu erlassen und ge
wisse Richtlinien fÜr die Tätigkeit der Arbeitssehutzbch6rden auf
zLlstellen. Für die Beteiligten ist ein Mitwirkungsrecht an der Ar
beitsaufsicht in Form von Beiräten bei den La!ldcsarbcitsschutz
ämtern sowie in Form eines Reichsausschusses für Arbeitsschutz
in Aussicht genommen. In den AusschÜssen, sowie in den Be
schwerdesteIlen bei deIl Landesarbeiisschutzämtcrn sollen Arbeit
geber und Arbeitnehmer angemessen vertreten werden. Im all
gemeinen hält der Entwurf jedoch an dem Grundsatz jest, daß ein
maßgebender Selbstverwaltungseinfluß bei den Arbeitsschutzhehör
deli nicht stattfinden dUrfe und daß diese Behörden vielmehr selbM
ständige staat1!che :Einrichtungen bleiben müssen. Die Besetzung
der Arbeitsschutzbehärden, insbesondere mit Aufsichtspersonen ist
dcu Landesregierungen Übertragen. GrundsätzHch ist den Arbeits
schutzbehörden die Wahrnehmung aller für den Arbeitsschutz v.rich
ti.Q;en Auf9;aben übertragen und der Aufgabenkreis entspricht im
wesentlichen den seither im   139 b der Gewerbeordnung den Gc

Entw.: Stadtbaumstr. Duvlgncall
Fraustadt
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werbeaufsiehtsbcamtcn zugewiesencn Autgabell. EbcJisO sind dIc
Befuguissc der Arbcitsaufsichtspersoneil im wesentlichen die glei
chen wie die der heutigen Gewerbeaufsichtsbeamten. Denselben
ist das Recht der Betriebsbesichtigung zugestanden, doch ist das
s lbe aueh der Obersten LandesbchordG uud dem Reichsarbeits
minister Übertragen worden. Die ordentlichen Polfzeibehördetl
können kimftighil1 11icht mehr selbständig auf dem Gebiete des Ar
beitsschutzes tiltig seilI, sondern sollen djc Arbeitsschutzbehörden
bel der :Erfüllung ihrer Aufgabcn l1ur unterstÜtzen. Die berufs
genossenschaftliehe Aufsicht bkibt unvedindert bestehen, doch sind
avch llier gewisse Aenderuugcn der Reichsversicherul1gsordnung
('plant, dil.  cine M'itwjrkung der Aroeitssc1l11tzbehördeu jn der be
rufsgcnosscl1scha'ntliehen Unfallverhiltl1l1gsaufs-ichi h"\l Aussicht llch
mcn. Auch die Dampfkcsseliibcr\vachuog bleibt unverilndcrt be
stehen. Wbcntlich ist allelI, daß die Länder aus ihnen aus dem
Arbeitsschutzgesetz erwachsendei1 Mehrausgaben irber dem Wege
des Finanzausgleichs schadlos gehalten werden sollen. Der Tag
des Inkrafttretens soll durch besondere VerfÜgung des Reichs
arbeitsministers getrofh:n' weruen können. ebens-o ist eine fIinaus
schiebung des InkrafttreteJJs der alJgemcill,en Arbeitsieitvorschrif
tCD durch Verordnung des ReichsarbeitsmintstE:rs oder der Oberstcn
Lalldesbehörde bis zum 31. März 1932 statthaft, faUs gcwisse W'irt
schaftszweige durch diese Vorschriften schwer geschädigt werden.
Vorstehend haben wir einen kurzcll Ucberblick iiber die wichtigsten
Bestimmungen des nunmchr endgültigen Entwurfes des Arbeits
schutzgesetzes bckanntgc.!tcben. Dcr ur::;-priimdich vorHcgende Ent
wurf hat untcr der :Einflußnahme der wirtsdwftHchcll Or,gaiIisJM



!ionen in mancher Beziehtlng eine Aenderung eriahren, doch sind
aUe Wunsche, die von der Wirtschaft mir Rücksicht auf die welt
wirtschaftliche und auch auf die reparationspolftiscbe Lage Deutsch
lands geäußert wurden, bei weitem nicht erfüllt worden. Gerade
die Jetzterwähnteu Gründe sind für die Wirtschaftskreise der Maß
stab gewesen, an welchem gemessen wurde, was a1t Verscbärfung

zu   14, welcher sich mit der ArbeHsbereitscnaft befaßt. Auch der
Fassung des   15, welcher die Mehrarbeit regelt, konnte nicht zu
gestimmt werden und. auch hier sind eilIgelrellde Gegenvorschläge
gemacht worden. Der Einspruch der Wirtschaft wurde weiter
herausgefordert zu den Bestimmungen iiber ununterbrochene Ar
beit und Nachtarbeit, ebenso über die arbeitsfreien Zeiten. Bezüg
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und Erweiterung des Arbeitsschutzes zulässig war und die Be
mühungen auf Abänderung sind im wesentlichen VOn der Erkennt
nis geleitet gewesen, daß die deutsche Wettbewerbs fähigkeit auf
dem Weltmarkte unbedingt erhalten bleiben milsse. So sind von
den wirtschaftlichen Spitzenverbänden eingehende Gegenvorschläge
der Arbeitszeit zu   12 des :Entwurfes gemacht worden, wclche eine
a.lldere Verteilung der Arbeitszeit vorsehen, desgleichen zu   13 bc
ziiglich der Vorbereitungs- und :Ergiinzungsarbeiteu, insbesondcrc

lieh der Sonntagsruhe sind die Vorschriiten des Entwurfes im
großen uud ganzen angenommen worden, ledigHch fÜr gewisse Oe
werbe wurde eine Ausliahme verlangt. Im Rahlllcll dieses kurz ge
drängten UeberblIckes konnte naturgemäß ein ins Einzelne gehen
der Ueberblick weder Über das G setz noch vor aJlem Über die
umhtngrefc11eu GegenvorsclrUige dCt, wirtschaftlichen Spitzen
organisationen gegeben werden. :Erfrculich ist, daß einer Anzahl
wesentlicher Aliträgc, die die schlimmsten Gefahrcn abwenden,
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RechmUl.l{ g-etragen "\vurdc, doch bleibt nach wie vor die BefÜrch
tllllg bestehen, daß auch das Arbeitsscl1utzgeset7. in der jetzigen
form cine außerordentlich schwere Belastung für unsere deutsche
V./irtschaft und insbcsondere auch für das Baugewerbe bilden '\vird.
Dies ist auch scholl da'nw zu erkennen, daß 8.11e wirtscl1aftlichel1
Arbcitcrorg3111sationcn nachdrücklich bestrebt sind, noeh jn den in
Bälde stattfindenden Verhandlungen im Reichstag welJigstens mit
eh!igclJ von ihren forderungen durchzudrÜcken. Bedenklich er
scheint, daß die illnerdeuÜ,che Regelung des Arbeitsschutzes sCl10n
jetzt uaraui angelegt bt, daß sie ohne weitere Gesetzesänderung
die Ratifikation namentlich des Washingtoner Uebereinkommeus
Über den Achtstundentag, dessen Durchführung fUr uns eine gaIiz
wesentliche Schädigung bedeuten würde, nachdem es im Auslande
110ch 'fast nirgeJlds zur Anwendung gelangt ist, ermöglicht. Die
wichtigsten Konkurrenzlilnder haben sich VOll eincr Beteiligung an
diesem Abkommen aus;;esch!ossen und eine Annahme dieses Ab
kommens wäre für unsere Stellung auf dem W'eltl11arkte eine kaum
zn üherwältigende Be1astung, Damit £oll llicht dem das Wort ge
reuet werden, daß iuternationale Abkommen auf sozialpolitischem
Gebiete nicht möglich seien. Gegen ihre einseitige Anwerrduug iu
DeutschJaud jedoch müsseIl wlr mit allen J:';U Gebote stehenden

M;ttc]n Stellung nehmen. Noch ein Weiteres erscheint außerordent
lich bc(:cl1klich: dem Reichsarbeitsminister sind sehr ttmiaIJj,::reiche
Bcfuguissc fÜr die Durchführung des Gesetzes gegeben, so daß
einer BCtätigung der Obersten Lall,desbehörde nur wenig Raum
bleiben wird und auch die Bestimmungen über die Arbeitsaulsicht
cnthalten eille Fü.!Jc von t:rnÜlchtlgungen für den Refchsarbeits
nÜnJster, so daß es kaum möglich ist, sich schon jetzt von der tat
siichlichen Organisation ulld der Durchfiihrung de:':" Arbeitsaufsieht
ein kJal'es Bild zu machen. BcdelJldich erscheint auch, daB man in
dieser Jifnsicht verschiedenen Anträgen der Gewerkschaften f'olge
g geben hat, namentlit:h was die Einschaltu!J  dcr Selbstverwa]
tung in die Arbeitsaufsicht anbelan\;t. Ein Bedtidnis für ei!lc solche
lVlaßIlahme ist zweifellos nicht vorhanden und die so drin:<:end cr
frrdediche Objektivität der ArbeitsschlItzbehörden wird auf diese
Weise nicht gefördert werden. Auch vom Standpunkte des Bau
gewerbes aus birgt sonach das neue Arbeitsschutzgesetz in ver
schiedenen seiner Bestimmungen ganz wesentliche Gefahren, deren
Hcseltig.ung im Interesse eWer gÜnstigen Entwicklung, die doch
letzten Endes auch der Arbeitnehmerschaft zugute kommt, dringend
zu wlll1schell wäre. Sehr fraglich erscheillt indessen, ob bei der
politischcu Konstcl1ation VOll Reichsregierung und Reichstag durch
greifende Aenderungcn sich noch cnnöglicbcu lasscll werden.

Für deB1l gll'ülJ'idDi<ehel!1J Umbau der Wetibewerbsgrl.mdlagen
Mit der an BedcIdung l\lld Qröße zUllchmel1del1 Wdtbewerbs<J.uf
gabe zeigt sich seit eiHigeu JahreIl immer stärker das Bcstreben
nach einer VergröBerung der Preisgerichte. Dies bt auelt dic Ver
ow]assung, einmal den fiIlger auf eine aHe v\luude zU legcn
und dabei einen grÜndlichen Umbau der Gruudlagen einzutreten.
Der Wunsch nach grc,ßen PreIsgerichten wird zumeist darum im
Lager der örtlichen Prominenten geboren, .weil diese glauben, nur
durch ihre Zugehörigkeit zum Preisgericht könne ihnen die Mög
lichkeit sich Gehör zu verschaffen, gegeben werden. Aus diesem
Grunde werden also zumeist die \Vettbewerber gezwungen, sich
mit kleinen PreisrichterparJanlenten - mitunter bis zu 25 Per
sonen star]( - abzufin,dcn. Ein Uniu!!:. der drIng-elld der AbstelluJ1:;1;
bedarf. Dies ist um so bedauerlicher, wcj] dic deutsche Ardlitek
tensclwit sich offenbar his heute noch nicht .Jer Verheerul1gen be
wußt ward, die diescs VerfaJnen seither sowohl in kÜnsUeriseher,
als ethischcr HinsicI1t anzurichtcn vermochte. Ebellso wCllig scheint
man siclt bcwnßt zu sein, daß die fortschrittliche EntfaltuDK des
Wettbewerbswesens ja uicht allein auf der vollen Unabhängigkeit
des Preisrichters beruht, sondern auch mit aup dem von der Mauiel
des Preisrichters l,osgelö teJl schöpferisch freiem GcstaJtcn und
formen der Wettbewerber. .Ein Irrtum ist es auch, wenn heute
noch ein großer Teil der Wettbewerber glaubt, nicht auf die Be
kanntgabe dcr Preisrtchternamen im Ausschreiben und Programm
verzichtcll zu könJJen. EIn weiterer Irrftlm ist es aber auch, iU
glauben, .der Erfol.g eines Wettbewerbs hänge von der Ei1lfeihtlll
einer mögiiehst großcJl Anzahl promfnellter Sachverständiger in
das Preisgcricht ab; viclmellJ" gerade das Geg'enteil ist der fall, wie
noch stets die Erfahnmgen gezeigt haben. Erheblich wichtiger ist
es dagegen, die geeigneten Bewerber heranzuholen, weil diese es

Verschiedenes
Rd. Erl. d. AUV. v. 11. 4. 1929. betr. Verwendung von Zement bei
Ei!"enbetoubauten. Naeh meinem Erlaß vom 30. 8. 1928 - 1I. 1 L
497 _2 wicJersprieht es der forderung -des   5 Ziff. 1 der Bestim
mungen des Dcutschen Ausschusses 'ror Eisenbeton, wenn Natur
zemcut als fÜr Eisenbeton und Betonbauten zulässig bezeichnct
worden ist. Die von dem V rein der Zcmcnt- und Kalk werke
\"1../ estfalcn Süd-Ost vorgclegten PriHungszeugnisSe lassen erkennen,
daß die Naturzomente bezüglich der Rau11lbcstiindlgkeit, Abbinde
zeit, Mall1feihherl, Zug- Ulld Druckfestigkeit deI] gesiellten An
forderungen an h.QclIwertigen Zement entsprcchcu. Nu.r bczi'lgJicIL
uer Begriffscrklärun5J besteht bei den Naturzemel1ten einß Ab
weichl!ng den gcnormten PortlandzcmcJ1tcll. Gegel] die Vcr
wcndumr Naturzcmevtcn bei Betonmauerwerk bestcllcn keine
BcucukClI. Bei Allsfiihrun  von Bauwerken aus EisCJJbcloll uUll
allS Beton, (He nach deu Bc::,ijmlmmgcn des Deutschcn Ausschusses
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sind, die alleilr l1ur im Rahl1Jeu <les Verfahrens prodld\tivc Leishlll
gCU zu geben vermögen.
Es ist also an Ger Zeit, u,d1 sich die deutschc Architektellschaft
ihres vortlehmstell ZlcJstrebells: "der fortsc]Jrittlictl frei Cu Auf
wiirt::' ntwickelung der Baukunst durch die \Vetibeweroe" erillilert
t\lId sich dabei bewltIH wird, daß er:st dann. wenn Einzelne kom
men, die ihre eIgnen Gedanken im Anhang an <las Allgemeine aus
zudrÜcken beginnen. die Freiheit möglich wird. die einer Kunst die
höchste Entwicklung zu geben vermag.

Mit diesem Zielstreben im Auge empfiehlt es sich:
die Prelsgenchte auf drei überrag-ende Fachmänner zu beschrän
ken, die weder in dem en[eren AusschreibllnKsbezirk ansässig,
(1ooch in irgend einer Ponn, wie etwa durdl Aufstellung eines Vor
(;;ntwurfes, Gutachten::" durch Mitarbeit an dem Ausschreibllngs
programm oder sonst wie an der Vorbereitung" des \Vettbewerbes
mit tätig ge\"\resell sein diirften, oder die spÜter bei der Auftrags
erteilung an ein'en der vom Preisgericht- ausgezeichneten Be
werber mitwirken oder an der endghltigen Gestaltung und For
mung der 13auaufgabe mitsprechen.
Dabei sollte dic Berufung der Preisrichter stets in der Zeit
zwischen Ausschreibung l\1111 1 Einliefernn):: der Arbeiten erfoIgen,
doch die Bekauntgabe ihrer Namen erst nach Absch1uß des Ver
fahrells Im ürteJ! des Preisgerichtes erfolgen.
Den an der Vorbereitung mitgewitkten oder an der späteren Aus
ffihrung mitwirkenden Fachmännern und lokalen PNmluenten
muß die Teilw\hmc an den Sitzungen des Preisgerichtes - doch
ohne Stimmrecht   dann ermöglicht werdcn, wenn der Auslober
auf deren Anwesenheit Wert legt. B ru r c i ll.

fÜr Eiscnbelol1 zu errichten Silld, will ich 1\I11cr Abiindcrl1I!g meines
crlasses vom 30. 8. 1928 - 11. 11. 497 - bis auf weiteres den ört
lichen BatIPoIizeibehörd.cn iibcrlasscn, im EinzeIiaH auch bei diesen
Bauten Naturzemeute ausnalJmsweise zuzu1assen, vorausgesetzt,
daß die zur Verwcl1dung gelangenden Zemente den EigenschaHen
der deutschen Normen fiJr Portlandzement entsprechen. Außerdem
ist a.uf der Bau.:;teI1c eine be$Jonuers  eharfe BetonkontrolIe durch
zllffdIren. Da bei deu NaturtemclJtcll ]<cillc GewÜhr Hir die g-Ic!ch
m1iBige Zusammuusctzung der Rohprodtlktc gegeben ist, sind vor
UIJU wÜhrclld der' VerarbeltulIg des Zementes Proben zu entnehmen
und zu unterslIeI1clI. Veber die Erfahrungen mit Natur- und Ton
cnlczcmeutcn ersuche iell mir biS zum 1. 4. 1930 zu berichten.

1(d.-ErI. d. MiV. v. 28. 3. J929. betr. Erleichterung fiir Wandcf- uud
VcreiusJichtspicle. Ueber uie Ausjeglln?; des   71 der Vorscl1rlften



iiber djc Anlage lmd Einrichtung v,on Lichtspieltheatern J1SW. vom
19, 1. 1926 - 1I 9. 709   gegebeHen Bestimmungen bestehen noch
immer Unklarheiten. Zu deren Behebung verweise ich zunächst
auf meiuen Erlaß vom 28. 4. 1927 - II 8. 414.......J-. Danach dLrfel1
die :Erleiebtcrungen des S 73 nur in solchen Orten oder fällen zu
gestandell werden, in dellell vorschriftsmäßige Bildw-erterräume
nicht vorhanden sind und die Einrichtung sokher Räume wegen
des UHr lHlre.2;elmiißig auftretenden Bedürfnisscs zn unbi1ljgen liär
ten fUhren würde. Es ist als.o grundsätzlich in Orten, in denen
vorschriftsmäßige BiJdwerferräuille vorhanden siud (gleichgültig ob
in Lichtspieltheatern oder sonstigen Sälen und ohne RÜcksicht da
rauf, Oe sie gerade frei sind rader nicht), einc ausnahmsweise Zu
lassJlIlg der Erleichtel'ungen zu versagen. Efne Ausnahme von die
sem Grundsatz, -der im aHgemeinen für GroßstadtverhälLnisse
durchführbar ist, erscheint iür \Vander- und Vereinslichtspiele, für
dic meist ländliche Verbäitnisse in Betracht kommen, gerechtiertigt.
f'iir diese, also fiir das Bache Land und kleinere Städte, können bei
Siilen, die zu ebener Erde Hegen tlIld nach den örtlicllcn VerhäIt
uissen auch im Falle einer PalJik eine leichte Entleerllng des Zu
schalterraumes zulassen, Ausnahmeil zugelassen werden.

Berufsbezeichnung "Baumeister" und "Architekt". In dem ZUr Bc
ratunK der Frage des Berufsschutzes für Baugewerbetreibendc,
Architekten, Ingenieure usw. eingesetzten l1cun!?:liedrJgen Arbdts
alisschuß im Reich.swirtschaftsrat wurden die Beratullgetl mit
einem Bericht an deu. volkswirtschaftlichen Aus::.chuß becndet.
Dieses wird zu dem Bericht Stel1ung nehmen. Nach AhlehtlUng
eines Antrages Kröger, die Berufsbezeichnung "Baumeister" dem
Baugewerbe, "Tcchniscber Anwalt" als Zusatz den freien Archi
tekten, Ingenieuren u",w. zu geben, ,vurde beschlossen, sich gul
achtIich dahin zu außef!l, den   733 Abs, 2 dCr GewerbeordIlung
des Deutschen Reiches aufzuheben, d. h. Schutz der Bezeich
nung "Baumeistcr" überhaupt zu fIauptausschllR,
Mbisteriuill und "Reichstag \Vollen zu dieser frage noch SteIlung
nehmen. Jm:wiscIJcn ist aucJi vom Rerchsrat der Schutz der Be
zeichnung "Baunlcister" fiir Ge,verbetrefbende ins Auge geiaßt
worden.

Fachnormenausschuß fiir Heizungen gegründet. Am 23. Avril wurde
auf Anregnng der Reichsforschungsgcsellscl1aft für Wirtschaftlich
keit im Bau- und Wohllll!lgswesen im 'Rahmen des DelltschelJ Nor
menausschusses eiu fachnormen ausschuß fÜr tlcizlill.2:en gegründet,
in dem neben wirtschaftlichen VerbÜnden und öffentlichen Instituten
auch die Behörden mitarbeiten. Zum Vorsitzenden des Gesamtalls
schusses ist Direktor Dietrich vom Verband der Zentralheizungs
industrie, zum stellvertretende!! Vorsitzenden MÜlls1erialrat Dr.
ScI1indowski vom preußischen Fii1anzministerium gew<illlt worden.
Das Gesamtgebict ist in vier Gruppen eingeteilt wordcn: W'ärme
erzeuger (Kess cl), WÜrrneverteilung (Rohrleitungen und Arma
turen)), Wärmeabgebt:r (I-Jeizkdrper und V'/annwasserspeicher) und
l(egcln fiir die Berechnung VOn tfeiz!luganla.>':en. Die GcschäHs
stclle ist beim Deutschen Normenausschuß, BerJiJJ, untergebracht.

Um das neue oberschlesische RegierulJgsYerwaltum sgebäude. Die
Regiel'Ung wird ein ilcues großes modernes VerwaltUlIgsgehüude
zur Aufnahme der oberschlesiscltc!l Rcgieruilgsstellen, all SteHe des
8hen Piastenschlosses, In 0 p p e J 11 baneil. Die alten Gebiinde
sind bereits völlig; niedergerissen. Mit uem Neubau ist noch nicht
begonnen worden. Es lag bereits ein fertiger BauPlan vor, dieser
soll jedoch noch wesentliche Aenderungen erfahren. 'Nie verlautet,
soll unter den cinzdncn Rcgieruugsbaumeistern cln \\tettbcwcrb
iÜr clnen .Q:eeigneten Bauplan fiir das l1cue fIauptverwaltungs
gebäude veranstaltet werdcn.

Der Reichstag wird sich noch in dieser SitzlIngsperiode mit der
Reiorm des ArbeitsJosenversicherungsge.setzes befassen. In par
lamentarischen Kreisel! bestellt dIe Auffassnng, daß sich der Reichs
tag Jn :Erledigllllg verschiedener vorliegeudcr fraktiolls<luträge
110ch in dieser Sitzung::.perJodc mit der Frage einer Reform des
Arbeitslosenversicherungsgcsetzes befassen m!lß, tim die schweren
Mißstände zn bcseitken, die sich in den letzten MonateH auf
diesem Gebiete crgebcn haben. Nach Meldungen aus informierter
Qne!le jst gopJant, einen SachverständigeIl-Ausschuß zur Prüfung
aller fragen, die mit dcr ArbcitsJoscnvcrsicllerllng im Zusammen
hat1g stehen, einzuberufen. Diesem Sachverständigen - Au.sschuß

sollen nicht nUr Parlamentarier, sondcrn auch Fachleute des Ver
sicherungswesens angehören.

Der geplante EntwuridesEil1kommeustcuergesetzes wird künftig
-die steuerliche Berücksichtigung des Verlustvortrages der beiden
.1etzten J hre bringen. Es besteht Veranlassung, darauf hinzu
weisen, daß die Aenderung des Einkommeusteuergeserzes,die
gleichzeitig mit dem, Sparprogramm für den Etat vereinbart wurde,
kimftig cine Berücksichtigung des Verlustvortrages aus den beiden
letzten Steuerabschnittenbringen wird. Von besol1derer \Vichtig
kelt ist diese steuerliche Neuregelun!':" für die Sleuerp11ichtigen, die
Bekher fUhren. Die Novelle soll so zeitig verabschiedet \verden daß
. sie noch für das Jahr 1929 Gultigkeil erlangt. Dabei ist j doch
vorgesehen. daß in diesem labre nur der Verlustvortrag von 1928.
nicht aber auch der VOll 1927 abgezogen werden kann. Dagege
wird Im Jahre 1930 der VerJustvortrag für 1929 und 1928 abgezogeÜ
werden können. :Eine ähnliche Herücksichtigucig saHen aber auch
die Steuerpflichtigen finden, deren Hetriebsergehnis pauschalisiert
wird. Ferner wird der ncue Geseb:errtwllrf dem   56 des Ein
kommenstencr.!?esetzes eincn Zusatz anfügen, der lautet: "EIne Er
mäßigung oder ein ErJaß der :E'inkommensteuer kann auch dann ein
tretcn, wenn ein Steuerpflichtiger in einem vorangegangenen
Stcllerabschnitt kein Einkommen bezogen und seincn Lebensunterhalt
lediglich aus Vcrmögen, insbesondere aus Ersparnissen', gedeckt hat.

Eine bedeutsame Erfindung auf dem Gebiete der Leichtbaustoffe.
Mit einer bcdeutsamen :Erfindung auf dem Gebiete der Leichtbau
stoffe ist in der vergangenen Woche die 1. G. farbcnindustrie
A.-G., Frankfurt a. Main, vor die Oeffel1t1iehkelt getreten. Es
handelt sich bei dieser Erfindung 11m einen Hel/artigen, aus ge
branntem Ton hergestelltc1J Mauerstefn, der bei einer Druckfestig
keit von 170 kg nur ein Gewicht VOn 1.7 Pfund besitzen soU.
Gegenuber dem etwa 6 bis 8 Pfund betragenden Gewicht der Natur
ziegeJsteine ist diese Gewichtsverminderung von nicht zu unter
schätzender Bedeutung, da hierdurch nach deli Berechnungen der
J. G. Farbeftindustrie eine BelastungSverriiJgerung der Mauern eines
Hauses bis zu 80 Prozent ermöglicht wird. fÜr den Wohnungsbau
gewinnt das lieue Material auch dadurl:h GIH besonderes Interesse
als es mit lij]ie der !lcuen Leichtsteine möglich sein' soll, bau
tcehlljgch voIlwertÜ::-e Außenwändc slatt in 38 em Starke nur 25 cm
stark auszuführen, Dadurch würde sich ein Drittel an Mauermasse
einsparen lasset!. Ueber die WirtscIJaftHdtkeit des H e rsrc1JUligs
verfahrells liegeil zwar noch keine naheren Angabcn vor, doch soll
die Erzeugung der neuen Steine in beliebig großen Mengen in jedem
Ziegeleibclrieb möglich sein. Als besonderer Vorte!! der netten
l::rzeugnisse gegenüber dem Naturziegelstein wird bezeichnet daß
die Steiuc alls Abfallprodukten hergesteHt werden können un'd in
fOlge ihrcs Jeichten Gewichtes erhebliche frachtersparnisse er
l11ösdichen.

Zurück ZUr Kunsf. In der fralizösischen Zeitschrift Pritoumost
schreibt der bck .nnte Architekt Le Corbusier, der Führer der ganz
Modemen, eine kurze Abhandlung über Architektur und Wohniln. ,
die ebenso intt-ressiert wie überrascht. .I:r geht darin nämlich zum
geraden Gegenteil von dem über, \vas er bis. jetzt gepriesen hat.
BesoJidcrs wendet er  ich gegen dic doch von ihm geschaffene
"W'olmmaschil1e", wie er das Haus und dIe '..vohnuilg bezeichnet
und in vielen Bautcn selbst geschaffen hat. Er bezeichnet diese
neue \Vohnfonn seJbst als Höhleu\Vohnwur, die den denkenden llnd
ffililenden Melischen nicht befriedigen kÖllIJe. DCr .Mensch Inuß
freude  un Lebetl haben, muß KlInst genießen können lInd geistige
AnregUIig' finden, sonst sei das Leben nicht leben wert. Und des
halb ::.ei die Wolmmaschtue, dic tleHe WOhn10Tl11, unmöglich. Er
sagt wörtlich, "dic Architektur beginnt dort, wo die Maschine auf
hört". Nach alledem massen wir ülluehmen, daß dieser Schöpfer
der \V ohnruaschinc und erstc Führer der ModcrHen sich zur KUl1st
zunlckgefuud c n hat! Oder sollte Cr mit s(%cn Bauten, :seinen
Ideen und 'Worten Übcr Architckil\r Hllr eine bittere, aber lehr
reiche S::rtire fHr dic Welt h lbeJ1 geben woBen, daß nichts so leicht
Anhänger und Nachbeter fiudet wie das Sinnloseste? Beinahe
könnte man das aus scinem Schlußsatze annehmen, indem er sagt:
"Die \Volwmasc1JirlG ist ein KlIgelwerlen geworden, das Slawen
llUd Dcutsehe üben." FÜr seine Anhänger !!)t dieser Umschwuok
ihres Meislers ein schwerer Schlag, der aber hoffemIich ZUr Ge
slindung unserer Architektur und Kunst d,lS heilsamstc, wirkllngsyoJlste 1\'littel ist.



rort mit den unhaltbaren Zuständen aui dem Gebiete der Straßen M
kO!.03tenbeiträgc. Trotzdem seit Jahren von seiten der ßau\Virt
schaftsverbande immer tmd immer wieder auf die unhaltbaren Zu
:;tände auf dem Gebiete der Straßenkostcnbeiträge hingewiesen
wird, l1aJen sich bisher nHr wenige Stadt- und Gemeindeverwal
tungen dazu bereit gefunden, diesen berechti?;tcIl Forderunv;cIl nach
einer Iierabsetzl!11g der Anliegerbeiträge ftir StraßenkosteIl (Unter
bau 11nd SIchel ung) entsprechend Rechnung zu tragen. WIe UJ1
lJaltbar nach ,vie vor die Zustände auf diesem Gebiet sind, dafjjr
Ritt ell1e vom Verein für Volkswoh1H\ngen in München kiirzlich
vClöffentlicJIte Aufstclh!llg eine tretfende IlJIlstration. Diese ßau
J!:C'nosscl1schaft ;!1ußte im Jallre 1924 Hir 35 val! i]JI erstellte WOJ1
nungcn 15584 RM. inr Strußenkosten aufbringen, im JaI!l'c 1925
stelJte sich dieser Betrag hir 48 Wohnungen auf 27 496 RM., in den
Jahren 1926/27 fÜr 99 Wohnllngell auf 67487 Ri\iL uml im Jahre
1928 für 64 Wohnungen auf 76332 RM.

'lferh"ndsm, Vereinsa USW. Ange!e!!Jenheiften
Photographisclic Vermessung. In der Technischen Sektion der
Schlesischen Gesellsc1Jaft für vaterländische Kllltur (Sekretär: Prof.
Dr. Ing. Beger), hielt am 11. März d. J. Prof. Dr. teyer von der
Technischen Hochschu!e einen Vortrag liber "PllOtographisl:hc Ge
ländeaufnahmen und !lJrc vermessungstechnische Auswertung". Der
Vortragende gab zunächst einen Ueberblick fiber die bei fliege
rischcn Geländeaufnahmen anftretenden Schwierigkeit eil. Unter
idealclI Verhältnisscn, wie sie leider niemals gegeben sind, ist die
Intstchllng einer Luftbildkarte die denkbar einfachste Angelegen
heit. In Wirklichkeit hat 'mall alJ"er mit sehr vielen starenden Wir
kllDgen zu rechnen, die his zur Entstehung des Luftbildes zu Hl1er
\vinden sind. Die Hal1ptscJ1\vierig-kciten siud durch die Abhängig
I,eit von dem guten Aufnahmewetter begrÜndet, zu dellen dann noch
die meteorologischen und dynamiscJJen EinfHisse kommen, welche
auf den y()]tl Flugzcu  lIotwendigerweisc einzuhaltclIden Kurs und
die Exaktheit der Ortung stärend wirken. Die V./irtschaftlfchkeIt
des photographischen Mcßverfahrens halI ;t daher zum großen
Tei! VOll dem Wirkungsgrad de  fluges, der Aufnahme und Je<;
Auftrages <lb. Die Iierstellung VOll LuftbildpläncTI lind Schicht
Hnicnkartcn erfordert noch einc Entzerrung ocr anf elIol11menen
Luftbilder an besonderen AnswertegcrätelI. - An eine! grö
ßeren Anzahl von lichtbIldern, die vom Aerokartographischcl1
Institut, Breslau, freundJichst fÜr diesen Vortra.", zur Verfügung
J!,.'es1eJIt worden waren, wurde soda1111 die rein bildhafte Aus
wertung der FJiegerbilder vorg:cführt, wie sie im Bauwesen bei
vorarbeiten zU Talsperren-, Schleusen- und sonstigen Flußregulie
nmgsprofekten von Bedeutung sind, desgleichen in der Land- und
Forstwirtschaft in bezl1g auf Bodenkultur und Dränung, Art, Alter,
Höhe und Stärke dros Baumbestandes, im Siedlungswesen mit den
verschiedenen Siedlungsarten, im Eisenbahmvesel1 hinsichtlich der
Tn ssierulJg und Be]egul1g von BahnhÖ'fen und schließlich in der
DarstelJullg von Industrieanlagen. Uebcrall spieH der urkundliche
Wert einer fHegeraufnahme ciue bcmerkcnswerte Rol1e. - Im
zweiten Teile erfolgte dann die Erklärung der Zusammenhänge,
die reiu vermessnngslechnisch für die Auswertung von fliegerbil
dern in Betracht kommen. Die Meßaufnahmen in ihI'er Bedeutung
al  Senkrccilt und SchrÜ!-':Clufnahme, ihre Verwendung ill den Aus
wcrtegerÜtcn und diese selbst wurden kurz besproclJen. Mittels
s{ereoskopisc]Jcr Dildbctrachtung kann man füst automatisch Höhen
IiIlienkarten des auigelJommcl1en Geländes gewinncn. BeisPiele
solcher KarticrlJIJgelJ von Striegau, Glatz uIId d 1I Sclmce rubcll im
} icsengebirge wurden im Lichthilde gezcigt. ZUll1l Schluß wurdoIJ
einige Anaglyphcnprojcktionen von Glatz, dcn Schneegruben lIIH.l
Dresden dmcb di  rot-griine Brille in ihrer pla tlschen RaIlltIwir
kung betrachtet.

Schuin"cluichlen
ßev;illn des Winterhalbjahres 1929/30 an den Baugewcrkschnlcn.
Wic dcr AmHic:he Preußiscohc Pressedienst mitteilt beJ.>:inut auf An
Ordllil11g des PreuBischcn Han(lelsministers das V/illtürhaJbjahr
J929/30 an dcn Batlgewcol'ksciJulet1 am 15. Oktobcr d. J., an den Ball
gewcrksdlIlleu in BCllthcn 1I11d Könil;:sbcrg i. Pr. :tm 8. Oktoher.

Y"rilan!!Jeiegenheil
Gehälter der techno Angestellten im Baugewerbe in der Provinz
Niederscblcslen. Wie uns der B 11 nd der te c h n i s ehe n A n
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ge s tell t 10 TI und Be amt e n, Oaugeschäftsstellc Breslau, mIt
teilt, sind in der vor einigen Tageil stattgefundenen Tarifverhand
Jl1ng fol.l!:ende Gehaltssätze fur die Zeit vorn 1. April 1929 bis
31. Mitr:/; 19JO festgelegt worden: 

Gruppe I Ortskla se I 140 RM.,
Gruppe 11 Ortsklasse I 200 RM.,
Gruppe I1I Ortsklasse I 290 Rl'i1.,
Grt!ppe IV Ortsklasse 1 390 RM.

.Jubiläen
Breslall. Ei11C der größtcn ßaumateriaJienhand1\1ngen Ostdeutseh
hmds die Firma Vereinf9.;le Breslauer BaIlmaterialienhänd!er G: m.
b, H.: BresblI 10, konnte am 1. Mai d. J. auf ihr 25 jähriges Be
stehen zl1riickblicken. Glückauf hir die nächsten 25 Jahre.

Petersdori Rieseogeb. Die firma Ottomar Rascher, Ballgeschäft und
BaumateriaHenhandlung in Petersdorf im Riesengeb. beging> am
15. Mai die feier des 25Hihrigen Bestehclls. Ihr derzeitiger Ge
schäftsfÜhrer lierr Max Wolf ist am gleichen Tage ebenfalls
25 Jahre bei 'der Firma tätig, Der Gründer der firma, lierl' Archi
tekt lind Maurermeister Ottomar Rascher ist leider 1917 im Welt
kriege Refallen. Mögc d4e firma noch manclJes J aIuzchnt weiter
hill blÜhen und gedeihen.
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Zeilschriftensch"u
Die SchaUteehnlk. lierallsgeber: DipL-Tng. Wenrer Genest und Dr.

ler, pol. I-IUgo StÖgsel, BcJlin. Verlag; Emii Zorn A.-G.. Berlin
S. 14. Nr. 3.

InhaltsÜbersicht: Ein neuCr Schallisolatfonsmesser, Erschütterungs
d imp[ung. Die schaIlteehnischel1 Begriffe, cmheiten und Formel
zeichen, ErschIitterungsisolierung eines Kompressorenfundamentes
rr:it eingespanntem Sänlenfun, Scballschtltz: eine Grundforderung
n lneitlichen flochbaus, Dämpfung- von Ventilatorgeräuschcn, [so.
Herung einer Kohleumiihlc.
Reichsarbcitsb1att. Herausgegeben vom Reichsarl.Jeit3111ini terlIlITI

Ber1in NW. 40, Scharuhorstsir. 35, Verlag von Reimar Hobhing,
BcrJin NW, 61, Oroßbeerenstr. NI'. 13/17.

Aus dem Inhalt: RÜckblick auf die or.l!:8nisatorischen Reformarbeiten
im Geschäftsbereich des Reichsarbeitsrninisteriums. Die gesetzliche
Regelung des Banzwecksparens. Die Arbeitsmar1Ülage Mitte
April 1929.

j'l'It\1sÜult. MJldlh,ll1e, erlJ:tut 1iJ2S AI'I'!!.  (:ullbaumbtr.Du\'I l)e; tl, Irr(lusladt
I'hoLHal\se, Fr3usta!it

!:!cbrittl",ltung: Arduwkt JJHA. Kurt Langer und Dr..Ing. La!Jgenbeck
belde 1(1 Brcslau und ßllurat ß ans D 1 Ü t h gen In Leipzig

Verlng: Pa 111 8 tel n k e. In Breslau und Le,lp?Ig.

F(Jr unverlangt c!ngefW.hdte MarlUskrJpte übernehnten wir keine Gewähr.
AUen Zuselldungcn :111 die SchrIftleitung bIttRn wIr Rl!ckportc beJzufügen.

1 n h al t:
Aufbauarbeit der Grenzstadt Fraustadt, dazu Abbildungen. - Das
verÜnderte Arbeitsschutzg:esetz und das Baugewerbe. - filr den
griindJicl1en Umbau der Wettbewerbsgnmdlagen. - Verschiedenes.
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